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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulunterrichtsgesetz  

 geändert wird; 

 S T E L L U N G N A H M E 

 _______________________________________________________________ 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Die Bundesleitung der Gewerkschaft der Pflichtschullehrerinnen und 

Pflichtschullehrer begrüßt die Novellierung des § 23 SchUG, da sie den 

berechtigten Einwänden der Lehrerinnen und Lehrer Rechnung trägt. Da die 

Terminisierung der Wiederholungsprüfungen in den Pflichtschulen in der 

Vergangenheit kein Problem darstellte, zeigt sich die Bundesleitung erfreut, dass 

der Gesetzgeber den ursprünglichen Zustand annähernd wieder herstellt. 
 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Walter Riegler e.h. 

Vorsitzender 

 

 

F.d.R.d.A.: Wintner 
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